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für die gute Zusammenarbeit  
im vergangenen Jahr.  
Frohe Festtage und ein glück-
liches neues Jahr wünscht 

 Editorial
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Fit für die Kostenrechnung
Überarbeitete Zewo-Methode tritt 1. Januar 2018 in Kraft

Zertifizierte Hilfswerke informieren in ihrer Jahresrechnung, wieviel Mittel sie für 
Projekte einsetzen, was das Fundraising kostet und wie hoch der administrative 
Aufwand ist. Die Zewo sorgt dafür, dass sie diese Zahlen nach derselben Methode 
berechnen. Für die Jahresrechnung 2018 gilt die überarbeitete Version.

Die überarbeitete Methode ist schlan-
ker als die frühere Version. In weni-
gen Ziffern hält sie fest, wie man den 
Betriebsaufwand den Projekten, der 
Mittelbeschaffung und der Administra-
tion zuordnet. Konkrete Beispiele illust-
rieren die Reglen.

Von der Aktivität ausgehen
Der wichtigste Grundsatz ist geblieben. 
Die Aktivität, die einen Aufwand verur-
sacht, bestimmt zu welcher Kategorie 
der Aufwand zählt. Er gehört zum Projekt, 
wenn die Aktivität wegfällt, sobald man 
eine Leistung einstellt. Ist die Aktivität 
weiterhin nötig, zählt der Aufwand zur Ad-
ministration. Die Mittelbeschaffung zählt 
nie zum Projektaufwand, auch wenn sie 
projektbezogen erfolgt. 

In drei Schritten am Ziel 
Kleine Organisationen mit einfachen Ver-
hältnissen ordnen ihren Betriebsaufwand 

anhand der neuen Methode besonders 
einfach den drei Kategorien zu. Die Gra-
fik oben zeigt, wie es geht:
1. Den gesamten Personalaufwand direkt 

den drei Kategorien zuordnen: Idealer-
weise macht man das anhand der er-
fassten Arbeitszeit. Wo eine detailier-
te Zeiterfassung fehlt, hilft ein Blick auf 
die Stellenbeschreibung, in das Pflich-
tenheft oder in den Arbeitsvertrag.  

2. Von den übrigen Betriebskosten jene zu-
ordnen, die eindeutig und vollumfäng-
lich zu einer der drei Kategorien gehö-
ren. 

3. Die verbleibenden Betriebskosten dem 
administrativen Aufwand zuordnen. 

Auf diese Weise wenden kleine Hilfswerke 
mit einfachen Verhältnissen die Kosten-
methode mit geringem Aufwand an und 
gelangen zu einem Ergebnis, das genü-
gend genau ist. 

Kriterien für Zuordnung der Kosten
Wenn die Verhältnisse komplex sind oder 
wenn die verbleibenden Betriebskosten 
wesentlich sind, ordnet man den Auf-
wand anhand von sachlich nachvollzieh-
baren Kriteren den drei Kategorien zu. Für 
die Zuteilung des Raumaufwandes bie-
ten sich beispielsweise die Quadratmeter 
an. Als alternative Kriterien kommen die 
Anzahl Stellenprozente oder der Perso-
nalaufwand in Frage. Eine Tabelle im An-
hang der Methode zeigt, welche Kriteren 
sich für welche Kostenarten eignen. Ge-
meinkosten, die man nicht einer der drei 
Kategorien zuordnen kann, zählen zur Ad-
ministration.

Fokus auf Wesentliches
Die überarbeitete Methode legt einen be-
sonderen Fokus auf jene Punkte, bei denen 
es erfahrungsgemäss Spielraum für Inter-
pretation gibt. Dazu gehören beispiels-
weise Aktivitäten zur Sensibilisierung. Die 
Abgrenzung zwischen Projektaufwand 
und Aufwand zur Mittelbeschaffung ist 
nicht immer eindeutig. Die Methode regelt 
deshalb, unter welchen Voraussetzungen 
ein Teil des Aufwands zum Projekt zählt. 

Gesamte Betriebskosten (Ziffer 1) den� 3 Kategorien zuordnen (Ziffer 2 bis 4) 
nach einheitlichen Regeln (Ziffer 5 bis 13)

Projekt- oder Dienst-
leistungsaufwand

Mittelbeschaffungs-
aufwand

Abgrenzung 
zwischen Projekten/Dienst-

leistungen und Mittelbeschaffung 
(Ziffer 14 bis 18)

Abgrenzung 
zwischen Projekten/Dienst-

leistungen und Administration 
(Ziffer 19 bis 20)

Administrativer 
Aufwand

Allgemein beachten: 
Wesentlichkeit (Ziffer 21)
Stetigkeit (Ziffer 22)
Unentgeltliche Leistungen (Ziffer 23)!

Was die Zewo-Methode regelt
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Sind diese Voraussetzungen erfüllt, wer-
den die Kosten nach vorgegenen Schlüs-
seln dem Mittelbeschaffungsaufwand 
oder den Projekten zugeordnet . Entschei-
dend ist, welche Absicht damit verbunden 
ist. Die Tabellen auf Seite 6 zeigen, wie 
diese Schlüssel in der Praxis zur Anwen-
dung kommen. 

Hilfe bei kniffligen Fragen 
Entscheidbäume veranschaulichen Situa-
tionen, bei denen die Zuteilung nicht auf 
Anhieb klar sind. Sie setzen die Regeln 
zueinander in Bezug und zeigen anhand 
welcher Überlegungen man den Aufwand 
im konkreten Fall richtig zuordnet. Für 
die Entwicklungszusammenarbeit, den 
Sozial- und Gesundheitsbereich, Heime 
und Advocacy Organisationen gibt es zu-
dem ein vollständiges Beispiel im Anhang. 

Augenmass gewahrt
Die überarbeitete Zewo-Methode wahrt 
weiterhin Augenmass. Sie strebt mit ver-
tretbarem Aufwand eine vernünftig ge-
naue Aussage zur Kostenstruktur ei-
nes Hilfswerks an. Für Anwender be-
deutet dies, dass sie bedeutende Posi-

tionen detaillierter abgrenzen als weni-
ger bedeutende. Sie müssen offenlegen, 
wenn sie die Kosten wesentlich anders 
zuordnen als im Vorjahr. Zudem erläu-
tern sie, wenn unentgeltliche Leistun-
gen wie Freiwilligenarbeit oder Sach-
spenden die Kosten verzerren. Das sind 
wichtige Informationen, um die Kennzah-

len im Einzelfall richtig zu interpretie-
ren. Die Methode eignet sich nicht, um 
Hilfswerke direkt miteinander zu verglei-
cheh, Ratings oder Ranglisten zu erstellen.   
  
 

 Fortsetzung nächste Seite

ZEWO-METHODE UND DIE 21 STANDARDS

Der Zewo-Standard 13 verlangt, dass Hilfswerke ihre Kosten nach der Zewo- 
Methode berechnen und in ihrer Jahresrechung ausweisen. Die Zewo stützt sich 
auf die nach der Zewo-Methode berechnete Kostenstruktur, wenn sie die Effizienz 
eines Hilfswerks gemäss Zewo-Standard 9 beurteilt.

Hier finden Sie die Zewo-Methode als Download:
> www.zewo.ch/methode

Einfache Anwendung für kleine Organisationen in 3 Schritten

Personalkosten zuordnen� 
(Zeiterfassung, Stellenbeschreibung, etc.)

Eindeutig und vollständig zuordenbare  
Sachkosten zuordnen 

Projekt- oder Dienst-
leistungsaufwand

Mittelbeschaffungs-
aufwand

Administrativer 
Aufwand

Administrativer 
Aufwand

Alternative: Restliche 
Betriebskosten mittels 
geeigneten Schlüsseln 
den drei Kategorien 
zuteilen.(m2, Stellenpro-
zente, etc.) 

Restliche Betriebskosten 
1 2 3

JAHRES-
RECHNUNG

13

EFFIZIENZ
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Aufwand

Kriterien für Zuordnung

Projekt und Dienstleistungsaufwand Mittelbeschaffungsaufwand
Administrativer Aufwand

1 Personalaufwand, der eindeutig und 
direkt zugeordnet werden kann.  
( Falls eine klare Zuordnung möglich ist, 
gilt dies auch für das Personalwesen 
selbst. )

Wird anhand der Tätigkeit des Personals zugeordnet.

Mitarbeitende in der Projekt- oder Dienst-
leistungsabteilung ( inkl. Planung, Durchfüh-
rung, spezifische Revision von Projekten und 
Dienstleistungen, Evaluation von Projekten 
und Dienstleistungen sowie die Messung der 
damit erzielten Wirkung )

Aufwand für Mitarbeitende im Fundraising, in der Werbung sowie der 
Spenderbetreuung

Entschädigung Mitglieder des obersten 
Leitungsorgans, geschäftsleitende Tätig-
keiten, allgemeine Buchhaltung, Personal-
dienst, Empfang, technische Dienste 

2 Personalaufwand, der nicht eindeutig 
und direkt zugeordnet werden kann

Sind Personen in mehreren Bereichen tätig, werden die Personalkosten anhand 

der Zeiterfassung abgegrenzt. Liegt keine Zeiterfassung vor, kann die Abgren-

zung auch anhand von Stellenbeschreibungen oder Pflichtenheften erfolgen.
Der Personalaufwand wird anhand des Ab-
grenzungskriteriums zugeordnet. Personal-
aufwand für Mitarbeitende, deren Arbeit zu 
mehr als 80% in direktem Kontakt mit der 
Zielgruppe erfolgt, kann vollumfänglich dem 
Aufwand für Projekte oder Dienstleistungen 
zugeordnet werden.

Der Personalaufwand für Mitarbei-
tende, die sowohl Aufgaben in der 
Mittelbeschaffung als auch andere 
Aufgaben wahrnehmen ( z. B. Geschäfts-
leitung ), wird gemäss der Zeiterfassung 
abgegrenzt. Liegt keine Zeiterfassung 
vor, kann die Abgrenzung auch anhand 
von Stellenbeschreibungen oder Pflich-
tenheften erfolgen.

Der Personalaufwand für Mitarbeiten-
de, die sowohl allgemeine administ-
rative Aufgaben als auch Aufgaben in 
der Mittelbeschaffung oder im Bereich 
Projekte- und Dienstleistungen wahrneh-
men ( z. B. Geschäftsleitung ), wird gemäss 
der Zeiterfassung abgegrenzt. Liegt keine 
Zeiterfassung vor, kann die Abgrenzung 
auch anhand von Stellenbeschreibungen 
oder Pflichtenheften erfolgen.

3 Sachaufwand, der eindeutig und 
direkt zugeordnet werden kann Wird der Tätigkeit zugeteilt, die den Aufwand verursacht hat.

Sachaufwand Projekte/Dienstleistungen, an 
Partnerorganisationen übermittelte Gelder, 
separate Revision einzelner Projekte/Dienst-
leistungen, separate Abrechnung einzelner 
Projekte/Dienstleistungen

Direct Marketing, Kommunikations- und 
Fundraising-Agenturen, Schaltkosten 
für Werbung, Versandkosten, Kosten für 
Benefiz und Spenderanlässe, Miete von 
Adressen,  IT-Lösung für Spenderdaten-
pflege, Marketing zur Spendergewinnung 
und -bindung

Abschlussrevision, Treuhänder, allgemeine 
Buchhaltung, nicht zuordenbare Ge-
meinkosten,  Beiträge und Dachverband, 
Organisationsentwicklung und Unterneh-
mensberatung, Retraiten

4 Sachaufwand, der nicht eindeutig  zu
geordnet werden kann Solcher Sachaufwand wird grundsätzlich der Administration zugerechnet. Bei 

wesentlichen Beträgen kann die Zuordnung des allgemeinen Sachaufwandes 

anhand des Personals zugeordnet werden ( z. B. analog zur Zuordnung des  

Personalaufwandes oder anhand der Anzahl Stellenprozente nach Bereich ).

Grundsätzlich erfolgt keine Zuordnung von 
allgemeinem Sachaufwand. Kosten für 
Mobilität gelten nur dann als Projekt- oder 
Dienstleistungsaufwand, wenn mit der Reise 
ein klarer Auftrag verbunden ist, Projekte 
oder Dienstleistungen zu begleiten oder diese 

zu kontrollieren.

Grundsätzlich erfolgt keine Zuordnung 
von allgemeinem Sachaufwand. Sachaufwand, der nicht eindeutig zuge-

ordnet werden kann, wird als Administra-
tion betrachtet.

5 Raumaufwand

Wird aufgrund der darin ausgeübten Tätigkeit zugeteilt. Bei wesentlichen 

Beträgen kann die Zuordnung des allgemeinen Raumaufwandes anhand des 

Personals zugeordnet werden ( z. B. analog zur Zuordnung des Personalaufwan-

des oder anhand der Anzahl Stellenprozente nach Bereich ).

Aufwand für Räume, die für die Durchführung 
und die Begleitung der Projekte oder Dienst-
leistungen benötigt werden

Aufwand für Räume, die für die Mittelbeschaffung, Werbung und Kom-
munikation benötigt werden

Aufwände für Räume, die für administra-
tive Tätigkeiten benötigt werden, und  
Räume, deren Zuordnung unklar ist,  
werden als Administration betrachtet.

6 Abschreibungen

Wird dem Tätigkeitsbereich zugeordnet, der die Investition verursacht hat. Bei 

wesentlichen Beträgen kann die Zuordnung der allgemeinen Abschreibungen 

anhand des Personalaufwandes zugeordnet werden ( z. B. analog zur Zuordnung 

des Personalaufwandes oder anhand der Anzahl Stellenprozente nach Bereich ).

Abschreibungen auf Immobilien, Mobiliar und 

IT, die für die Durchführung und die Beglei-
tung von Projekten oder Dienstleistungen 
benötigt werden

Abschreibungen auf Immobilien, Mobiliar 
und IT, die für Fundraising und Kommuni-
kation benötigt werden

Abschreibungen auf Immobilien, Mobiliar 
und IT, die für administrative Tätigkeiten 
benötigt werden. Abschreibungen, deren 
Zuordnung unklar ist, werden als Admi-
nistration betrachtet.

7 Personal und Sachaufwand für die 
Sensibilisierung, Information und 
Prävention kann als Projekt oder 
Dienstleistungsaufwand geltend 
gemacht werden, wenn folgende Vor
aussetzungen kumulativ erfüllt sind : 
Die Aktivität ist im Zweckartikel der 
Organisation statutarisch verankert 
( Statuten, Stiftungsurkunde ) und die 
Organisation setzt sich regelmässig 
damit auseinander, ob sie mit dieser 
Aktivität die beabsichtigte Wirkung 
bei der Zielgruppe erzielt.

Folgende Fälle sind zu unterscheiden : 
 
A : Angestrebte Verhaltensänderungen bei der Zielgruppe im Sinne  

der Wirkungsziele stehen bei der Aktivität klar im Zentrum. 

 

B : Angestrebte Verhaltensänderungen bei der Zielgruppe im Sinne der  

Wirkungsziele haben bei der Aktivität ein deutliches Gewicht.  

 
C : Angestrebte Verhaltensänderungen bei der Zielgruppe im Sinne der  

Wirkungsziele sind bei der Aktivität enthalten, haben aber ein klar untergeord-

netes Gewicht.   
D : Mit der Zewo besprochene, individuelle Schlüssel, die zu einem anderen 

Mittelbeschaffungsaufwand führen als gemäss den Vorgaben von A bis C.

 
 
80 % 
( Ohne jeglichen direkten oder indirekten Auf-
ruf zur finanziellen Unterstützung : 100% )
 
50% 
 

20%  
 

80% +/- x, 50% +/- x, 20% +/- x

 
 
20 % 
( Ohne jeglichen direkten oder indirekten 
Aufruf zur finanziellen Unterstützung : 0% )
 
50% 
 

80% 

 

20% +/- x, 50% +/- x, 80% +/- x

Keine Zuordnung

Anhang 2  | Die Methode im tabellarischen Überblick
ZEWO-METHODE 
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Aufwand

Kriterien für Zuordnung

Projekt und Dienstleistungsaufwand Mittelbeschaffungsaufwand
Administrativer Aufwand

1 Personalaufwand, der eindeutig und 
direkt zugeordnet werden kann.  
( Falls eine klare Zuordnung möglich ist, 
gilt dies auch für das Personalwesen 
selbst. )

Wird anhand der Tätigkeit des Personals zugeordnet.

Mitarbeitende in der Projekt- oder Dienst-
leistungsabteilung ( inkl. Planung, Durchfüh-
rung, spezifische Revision von Projekten und 
Dienstleistungen, Evaluation von Projekten 
und Dienstleistungen sowie die Messung der 
damit erzielten Wirkung )

Aufwand für Mitarbeitende im Fundraising, in der Werbung sowie der 
Spenderbetreuung

Entschädigung Mitglieder des obersten 
Leitungsorgans, geschäftsleitende Tätig-
keiten, allgemeine Buchhaltung, Personal-
dienst, Empfang, technische Dienste 

2 Personalaufwand, der nicht eindeutig 
und direkt zugeordnet werden kann

Sind Personen in mehreren Bereichen tätig, werden die Personalkosten anhand 

der Zeiterfassung abgegrenzt. Liegt keine Zeiterfassung vor, kann die Abgren-

zung auch anhand von Stellenbeschreibungen oder Pflichtenheften erfolgen.
Der Personalaufwand wird anhand des Ab-
grenzungskriteriums zugeordnet. Personal-
aufwand für Mitarbeitende, deren Arbeit zu 
mehr als 80% in direktem Kontakt mit der 
Zielgruppe erfolgt, kann vollumfänglich dem 
Aufwand für Projekte oder Dienstleistungen 
zugeordnet werden.

Der Personalaufwand für Mitarbei-
tende, die sowohl Aufgaben in der 
Mittelbeschaffung als auch andere 
Aufgaben wahrnehmen ( z. B. Geschäfts-
leitung ), wird gemäss der Zeiterfassung 
abgegrenzt. Liegt keine Zeiterfassung 
vor, kann die Abgrenzung auch anhand 
von Stellenbeschreibungen oder Pflich-
tenheften erfolgen.

Der Personalaufwand für Mitarbeiten-
de, die sowohl allgemeine administ-
rative Aufgaben als auch Aufgaben in 
der Mittelbeschaffung oder im Bereich 
Projekte- und Dienstleistungen wahrneh-
men ( z. B. Geschäftsleitung ), wird gemäss 
der Zeiterfassung abgegrenzt. Liegt keine 
Zeiterfassung vor, kann die Abgrenzung 
auch anhand von Stellenbeschreibungen 
oder Pflichtenheften erfolgen.

3 Sachaufwand, der eindeutig und 
direkt zugeordnet werden kann Wird der Tätigkeit zugeteilt, die den Aufwand verursacht hat.

Sachaufwand Projekte/Dienstleistungen, an 
Partnerorganisationen übermittelte Gelder, 
separate Revision einzelner Projekte/Dienst-
leistungen, separate Abrechnung einzelner 
Projekte/Dienstleistungen

Direct Marketing, Kommunikations- und 
Fundraising-Agenturen, Schaltkosten 
für Werbung, Versandkosten, Kosten für 
Benefiz und Spenderanlässe, Miete von 
Adressen,  IT-Lösung für Spenderdaten-
pflege, Marketing zur Spendergewinnung 
und -bindung

Abschlussrevision, Treuhänder, allgemeine 
Buchhaltung, nicht zuordenbare Ge-
meinkosten,  Beiträge und Dachverband, 
Organisationsentwicklung und Unterneh-
mensberatung, Retraiten

4 Sachaufwand, der nicht eindeutig  zu
geordnet werden kann Solcher Sachaufwand wird grundsätzlich der Administration zugerechnet. Bei 

wesentlichen Beträgen kann die Zuordnung des allgemeinen Sachaufwandes 

anhand des Personals zugeordnet werden ( z. B. analog zur Zuordnung des  

Personalaufwandes oder anhand der Anzahl Stellenprozente nach Bereich ).

Grundsätzlich erfolgt keine Zuordnung von 
allgemeinem Sachaufwand. Kosten für 
Mobilität gelten nur dann als Projekt- oder 
Dienstleistungsaufwand, wenn mit der Reise 
ein klarer Auftrag verbunden ist, Projekte 
oder Dienstleistungen zu begleiten oder diese 

zu kontrollieren.

Grundsätzlich erfolgt keine Zuordnung 
von allgemeinem Sachaufwand. Sachaufwand, der nicht eindeutig zuge-

ordnet werden kann, wird als Administra-
tion betrachtet.

5 Raumaufwand

Wird aufgrund der darin ausgeübten Tätigkeit zugeteilt. Bei wesentlichen 

Beträgen kann die Zuordnung des allgemeinen Raumaufwandes anhand des 

Personals zugeordnet werden ( z. B. analog zur Zuordnung des Personalaufwan-

des oder anhand der Anzahl Stellenprozente nach Bereich ).

Aufwand für Räume, die für die Durchführung 
und die Begleitung der Projekte oder Dienst-
leistungen benötigt werden

Aufwand für Räume, die für die Mittelbeschaffung, Werbung und Kom-
munikation benötigt werden

Aufwände für Räume, die für administra-
tive Tätigkeiten benötigt werden, und  
Räume, deren Zuordnung unklar ist,  
werden als Administration betrachtet.

6 Abschreibungen

Wird dem Tätigkeitsbereich zugeordnet, der die Investition verursacht hat. Bei 

wesentlichen Beträgen kann die Zuordnung der allgemeinen Abschreibungen 

anhand des Personalaufwandes zugeordnet werden ( z. B. analog zur Zuordnung 

des Personalaufwandes oder anhand der Anzahl Stellenprozente nach Bereich ).

Abschreibungen auf Immobilien, Mobiliar und 

IT, die für die Durchführung und die Beglei-
tung von Projekten oder Dienstleistungen 
benötigt werden

Abschreibungen auf Immobilien, Mobiliar 
und IT, die für Fundraising und Kommuni-
kation benötigt werden

Abschreibungen auf Immobilien, Mobiliar 
und IT, die für administrative Tätigkeiten 
benötigt werden. Abschreibungen, deren 
Zuordnung unklar ist, werden als Admi-
nistration betrachtet.

7 Personal und Sachaufwand für die 
Sensibilisierung, Information und 
Prävention kann als Projekt oder 
Dienstleistungsaufwand geltend 
gemacht werden, wenn folgende Vor
aussetzungen kumulativ erfüllt sind : 
Die Aktivität ist im Zweckartikel der 
Organisation statutarisch verankert 
( Statuten, Stiftungsurkunde ) und die 
Organisation setzt sich regelmässig 
damit auseinander, ob sie mit dieser 
Aktivität die beabsichtigte Wirkung 
bei der Zielgruppe erzielt.

Folgende Fälle sind zu unterscheiden : 
 
A : Angestrebte Verhaltensänderungen bei der Zielgruppe im Sinne  

der Wirkungsziele stehen bei der Aktivität klar im Zentrum. 

 

B : Angestrebte Verhaltensänderungen bei der Zielgruppe im Sinne der  

Wirkungsziele haben bei der Aktivität ein deutliches Gewicht.  

 
C : Angestrebte Verhaltensänderungen bei der Zielgruppe im Sinne der  

Wirkungsziele sind bei der Aktivität enthalten, haben aber ein klar untergeord-

netes Gewicht.   
D : Mit der Zewo besprochene, individuelle Schlüssel, die zu einem anderen 

Mittelbeschaffungsaufwand führen als gemäss den Vorgaben von A bis C.

 
 
80 % 
( Ohne jeglichen direkten oder indirekten Auf-
ruf zur finanziellen Unterstützung : 100% )
 
50% 
 

20%  
 

80% +/- x, 50% +/- x, 20% +/- x

 
 
20 % 
( Ohne jeglichen direkten oder indirekten 
Aufruf zur finanziellen Unterstützung : 0% )
 
50% 
 

80% 

 

20% +/- x, 50% +/- x, 80% +/- x

Keine Zuordnung
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Aufwand berechnen für Projekte 

oder Dienstleistungen, Mittel

beschaffung und Administration

ZEWO 

 METHODE

https://www.zewo.ch/fur-hilfswerke/anforderungen-erfullen/zewo-methode
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Grundsatz: Hilfswerke motivieren zum Spenden, wollen bekannt werden und pflegen ihr Image. 
Gleichzeitig wollen sie Verhalten verändern oder mobilisieren. Kombiniert eine Aktion beides, so ist 
der damit verbundene Aufwand gemäss Ziffer 16 zwischen Projekt und Fundraising aufzuschlüs-
seln. Ausschlaggebend für die Wahl des Schlüssels ist die Absicht einer Aktion. Achtung: Sensibi-
lisiert ein Hilfswerk um Spenden zu sammeln, zählt der gesamte Aufwand zum Fundraising.

Beispiel 1: Enthält ein Samm-
lungsaufruf zusätzliche Unter-
lagen, die das Verhalten verän-
dern wollen, so zählt der über-
wiegende Teil des Aufwands ge-
mäss Ziffer 16 zum Fundraising. 
Die Herstellung des Materials 
und dessen anderweitige Ver-
breitung wird hingegen zu 100% 
dem ursprünglichen Zweck zu-
geordnet.

Beispiel 2: Enthält ein Magazin 
Beiträge zur Spenderbindung 
und vermittelt gleichzeitig In-
formationen, die das Verhal-
ten verändern oder mobilisie-
ren sollen, so werden die Kos-
ten für das Magazin und den 
Versand gemäss Ziffer 16 ge-
schlüsselt. Ausschlaggebend 
ist, welche Absicht überwiegt. 
Unabhängig davon mag es se-
parate Massnahmen geben zu 
den im Magazin behandelten 
Themen. Diese werden nicht 
geschlüsselt.

Beispiel 3: Sind Aktiviten, de-
ren Kommunikation und der 
damit verbundene Versand so 
konzipiert, dass sie gleichzeitig 
dem Spenden motivieren und 
das Verhalten verändern wol-
len, so gelten die Schlüssel ge-
mäss Ziffer 16 für den gesam-
ten damit verbundenen Auf-
wand. Für die Wahl des Schlüs-
sels ist ausschlaggebend, wel-
che Absicht überwiegt. Vor- 
oder nachgelagerte Aufgaben, 
werden unabhängig davon di-
rekt zugeordnet.

Übersicht: Aufwand für Sensibilisierung, der die Vorausstzungen gemäss Ziffer 15 erfüllt, zuordnen

Gemeinsamer Versand, ansonsten getrennt

Gemischtes Produkt, getrennte Kampagnen, gemeinsamer Versand

Grundlagenarbeit
z.B. Ursachen
forschung

Wirkung
z.B. Evaluation der 
Prävention, des  
Lobbyings

Marktstudie
z.B. Analyse  
Spenderverhalten

Konzeption und  
Produktion Aktivität 
für Fundraising
z.B. FRKampagne

FR, Bekanntheit, 
Image
z.B. Spots, Plakate

Wirkung 
z.B. Image und Be 
kanntheit messen, 
FRErfolg analysieren

Konzeption und Pro
duktion Aktivität zur 
Sensibilisierung
z.B. Bericht, Flyer

Kommunikation für 
Verhaltensänderung  
z.B. Lobbying,  
Prävention

Versand  
z.B. DirectMail oder 
Streuwurf mit Beilage

100% Projekt

100% Fundraising

100% Fundraising

100% Fundraising

100% Fundraising

100% Fundraising

100% Fundraising

100% ProjektSchlüssel

Schlüssel

Grundlagenarbeit
z.B. Ursachen
forschung

Wirkung
z.B. Evaluation der 
Prävention, des  
Lobbyings

Marktstudie
z.B. Analyse  
Spenderverhalten

Wirkung
z.B. Image und Be 
kanntheit messen, 
FRErfolg analysieren

Konzeption und  
Produktion von  
gemischten  
Aktivitäten 
z.B. Magazin für 
Spendende  und Be
troffene (Mitglieder 
Gesundheitsliga)

Kommunikation für 
Verhaltensänderung
z.B. Lobbying,  
Prävention

Fundraising, 
Bekanntheit, Image 
z.B. Spots, Plakate

Versand  
z.B. Magazin an  
Mitglieder mit EZ oder 
Sammlungs
aufruf

100% Projekt 100% Projekt

100% Projekt

100% ProjektSchlüssel

Schlüssel

Schlüssel

Schlüssel

Aktivität, Kampagne und Versand gemeinsam

Grundlagenarbeit
z.B. Ursachen
forschung

Wirkung
z.B. Evaluation der 
Prävention, des  
Lobbyings

Marktstudie
z.B. Analyse  
Spenderverhalten

Wirkung
z.B. Image und Be 
kanntheit messen, 
FRErfolg analysieren

Konzeption und  
Produktion von  
gemischten  
Aktivitäten  
z.B. Magazin für 
Spendende  und Be
troffene (Mitglieder 
Gesundheitsliga)

Kommunikation für 
Verhaltensänderung  
und Fundraising,
Bekanntheit oder 
Image
z.B. Prävention und 
gleichzeitig Werbung 
für  Mitglieder, Spen
den, ...

Versand
z.B. Versand Magazin 
an Mitglieder

100% Projekt 100% ProjektSchlüssel

Schlüssel

Projektaufwand Mittelbeschaffungsaufwand
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Abgrenzung zwischen Aufwand für Projekte und Mittelbeschaffung

Schlüssel nach Zewo-Methode

Aktivitäten zur Sensibilisierung, Information oder Prävention gelten nur unter folgenden Bedingungen als Projektaufwand: Zewo-Methode 

Sensibilisierung ist im statuarischen Zweck verankert. Ziffer 14

Aktivität ist auf Verhaltens oder Einstellungsänderung ausgerichtet 
(aber nicht auf Motivation zum Spenden oder auf Verbesserung von Bekanntheit und Wahrnehmung der Organisation!)

Ziffer 15 a

Setzt sich damit auseinander, ob die gewünschte Verhaltensänderung erreicht wird. 
(Wirkungsorientierung im Sinne von ZewoStandard 10) 

Ziffer 15 b

Beispiel Projekt / Fundraising 

Reine Sensibilisierung ohne Fundraising 
(z.B. Schulung, Workshop)

100 / 0

Überwiegend Sensibilisierung, aber mit Einzahlungsschein 
(z.B. Mobilisierung, Forschungsbericht)

80 / 20 (Ziffer 16 a)

Sensibilisierung und Fundraising gleichwertig 
(z.B. Magazin für Mitglieder/Spender sowie Betroffene)

50 / 50 (Ziffer 16 b)

Überwiegend Fundraising, aber mit Sensibilisierung
(z.B. Spendermagazin mit Beitrag zu Verhaltensänderung)

20 / 80 (Ziffer 16 c)

Reines Fundraising
(z.B. Strassen und Haustürsammlung, Direct Mailings)

0 / 100

Mitwirkende
Wir danken den Mitgliedern der Arbeitsgruppe, die die Kosten-
methode während drei Sitzungen kommentiert und mitgestal-
tet haben. Dank den Anliegen künftiger Anwender ist die über-
arbeitetet Methode praxisorientiert und anwenderfreundlich.

Hilfswerke
Ursula Baumann, Verein Wohnzentrum Frankental
Sonia Cirillo, Public Eye
René Herzog, Krebsliga Schweiz
Béatrice Horn, Swisscontact
Urs Imhof, WWF Schweiz
Hans Krummenacher, Caritas Schweiz
Wolfgang Lutz, Pro Infirmis
Natacha Mouzo, Pro Infirmis
Marianne Muntwyler, Pro Senectute – Für das Alter
Alexandre Pahud, Terre des hommes
Vincent Raemy, Pro Juventute
Markus Sallin, Krebsliga Schweiz
Josef Schärli, Caritas Schweiz
Markus Sieber, Verein Schweizerisches Rotes Kreuz
Adrian Stauffer, Swisscontact
Bruno Studer, Helvetas Swiss Intercooperation

Anspruchsgruppen
Frédéric Noirjean, Direktion für Entwicklung und Zusammenar-
beit DEZA Eidgenössisches Departement für auswärtige Ange-
legenheiten EDA

Zertifizierungsausschuss Zewo
Michael Brügger,  PricewaterhouseCoopers AG

Stiftung Zewo
Martina Ziegerer, Geschäftsleiterin
Thomas Kurmann, Projektleiter

Zudem geht unser Dank an alle, die sich an der Vernehmlas-
sung zur Zewo-Methode beteiligt haben. Insgesamt haben wir 
60 Rückmeldungen erhalten. Sie stammen aus dem Kreis der 
Hilfswerke, von Wirtschaftsprüfern, aus der Verwaltung und von 
Förderstiftungen. Dank den zahlreichen Stellungnahmen ist die 
Methode breit abgestützt und berücksichtigt die Bedürfnisse 
unterschiedlicher Anspruchsgruppen.
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Erste Prognose zum Spendenjahr 2017
Neues Instrument im Test

Hilfswerke mit Zewo-Gütesiegel erwarten für das Jahr 2017 rund drei Prozent weni-
ger Spenden. Der meistgenannte Grund für den prognostizierten Rückgang sind weni-
ger Grossspenden. Das geht aus einer Umfrage hervor, die die Stiftung Zewo erst-
mals bei den zertifizierten Hilfswerken durchgeführt hat.  

114 Hilfswerke haben angegeben, wieviel 
Spenden sie bis Ende Jahr erwarten. 46 
Hilfswerke rechnen mit etwa gleichvie-
len Spenden wie im Jahr 2016, 36 mit we-
niger und 29 mit mehr. In beide Richtun-
gen sind die Grossspenden der meistge-
nannte Grund für die erwarteten Schwan-
kungen. Die teilnehmenden Organisatio-
nen repräsentieren das gesamte Spekt-
rum der Spenden sammelnden Hilfswerke 
in der Schweiz.

Wird 2017 ein weniger gutes 
Spendenjahr?
Das Institut für Verbands-, Stiftungs- und 
Genossenschaftsmanagement (VMI) der 
Universität Freiburg hat auf dieser Grund-
lage die Spendeneinnahmen für das Jahr 
2017 prognostiziert. Die Wissenschaftler 
kommen zum Schluss, dass Hilfswerke im 
Jahr 2017 rund drei Prozent weniger Spen-
den einnehmen werden, als im Jahr 2016. 

Hilfswerke mit Projekten im Inland sind 
vom erwarten Rückgang tendenziell stär-
ker betroffen als Organisationen mit Pro-
jekten im Ausland. 

Neues Prognoseinstrument im Test 
Die Resultate sind mit einer gewissen Vor-
sicht zu geniessen. Die Prognose wurde 
Ende November erstellt. Über die Spen-
den im Monat Dezember kann nur auf-
grund der Erfahrungen aus früheren Jah-
ren spekuliert werden. Noch gibt es kei-
ne gesicherten Erfahrungswerte, wie 
stark solche Prognosen durch optimisti-
sche oder pessimistische Grundhaltun-
gen beeinflusst werden. Das wird sich wei-
sen, wenn das effektive Spendenvolumen 
für das Jahr 2017 aufgrund der revidier-
ten Jahresrechnungen vorliegt. Die dar-
auf basierende Zewo-Spendenstatistik 
erscheint im Herbst 2018.

Wieviele Organisationen  
erwarten mehr, gleichviel  
oder weniger Spenden?

Weniger | Mehr FundraisingAktivitäten
2 2

Spezielles Ereignis4 5

Legate14 6

Erfolg beim Fundraising14 7

Spenderstimmung15 11

Grossspenden21 16

Anzahl Hilfswerke, die einen Spendenrückgang  
in 2017 auf folgende Gründe zurückführen:

Anzahl Hilfswerke, die ein Spendenwachstum 
 in 2017 auf folgende Gründe zurückführen:

Mehr

29

Gleichviel

46

Weniger

36

Wissen es nicht

3
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2018 koordinieren 42 Hilfswerke ihre grossen Sammlungen, 
mit denen sie neue Spenderinnen und Spender gewinnen, im 
Sammlungskalender.

Der Sammlungskalender ist 
in drei Bereiche aufgeteilt: 
«Internationale Entwicklungs-
zusammenarbeit», «Inland: 
Gesundheit, Sucht und Behin-
derung», «Sozia les und sozi-
okulturelles Inland, Umwelt- 
und Artenschutz». Jede Orga-
nisation kann maximal drei 
Termine beanspruchen. 

Mehr Flexibilität und 
grössere Auswahl 
Die Zewo koordiniert den 
Sammlungskalender jedes 
Jahr neu. Anders als früher 
übertragen wir nicht mehr alle 
Sammlungen aus dem Vorjahr 
automatisch in den neuen 
Kalender. Wir übernehmen nur 
noch zwei Termine. Wer drei-
mal sammelt, muss den drit-
ten Termin neu beantragen. 
So haben die Hilfswerke mehr 
Flexibilität bei der Terminwahl 
und Organisationen, die neu in 
den Kalender kommen, erhal-
ten eine grössere Auswahl an 
freien Terminen. 

Leichter planen dank 
stabilen Verhältnissen 
Im Jahr 2018 koordinieren 42 
Or ganisationen ihre nationa-
len Kampagnen, mit denen sie 
um neue Spenderinnen und 

Spender werben. Neu führen 
acht Hilfswerke dreimal pro 
Jahr eine grosse Sammlung 
durch und sieben Organisati-
onen sammeln nur einmal pro 
Jahr in der ganzen Schweiz.  
Wie letztes Jahr haben 27 Hilfs-
werke zwei Termine reserviert. 
Dies entspricht dem langjäh-
rigen Durchschnitt. Die Zahl 
der Sammlungen und der Orga-
nisationen im Sammlungska-
lender haben in den letzten 
Jahren nur geringfügig variiert. 

Erfolgreiches Spenden 
sammeln
Auf Wunsch einzelner Hilfs-
werke, die ihre Kampagnen 
im Sammlungskalender koor-
dinieren, schalten wir den 
Sammlungskalender nicht 
mehr auf unserer Website auf. 
Er steht nur noch den betei-
ligten Hilfswerken für den 
internen Gebrauch zur Verfü-
gung. Sie erhalten den fertigen 
Sammlungskalender jeweils 
per Post und in elektronischer 
Form. Wir danken allen Organi-
sationen mit Zewo-Gütesiegel 
für die gute Zusammenarbeit 
und wünschen ihnen viel Erfolg 
beim Spenden sammeln im 
Jahr 2018. 

Anzahl Organisationen pro Kalender
ZEWO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2018SCHWEIZER SAMMLUNGSKALENDER
CALENDRIER SUISSE DES COLLECTES

 1| Internationale Entwicklungszusammenarbeit 
Coopération internationale au développement

ZEWO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2018 SCHWEIZER SAMMLUNGSKALENDER
CALENDRIER SUISSE DES COLLECTES

 2| Inland: Gesundheit, Sucht, Behinderung 
Suisse: santé, toxicomanie et handicap

ZEWO

2018 SCHWEIZER SAMMLUNGSKALENDER
CALENDRIER SUISSE DES COLLECTES

 3| Soziales und soziokulturelles Inland sowie Umwelt- und Artenschutz 
 Activités sociales et socioculturelles en Suisse ainsi que protection  
 de l’environnement et des espèces

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

20

13

15

Kalender 1: Internationale Entwicklungs-
zusammenarbeit

Kalender 2: Inland, Gesundheit, Sucht, 
Behinderung

Kalender 3: Soziales und soziokulturelles Inland 
sowie Umwelt- und Artenschutz

1 Sammlung

2 Sammlungen

3 Sammlungen

7

8

27

Anzahl Organisationen mit 1 bis 3 Sammlungen

Anzahl Sammlungen pro Kalender

39

23

23

Kalender 1: Internationale Entwicklungs-
zusammenarbeit

Kalender 2: Inland, Gesundheit, Sucht, 
Behinderung

Kalender 3: Soziales und soziokulturelles Inland 
sowie Umwelt- und Artenschutz

2

1

1.88

2.0 2.1

Anzahl Sammlungen pro Organisation im Kalender

2009 2010  2011  2012 2013   2014  2015  2016  2017 2018

2.04 2.07 2.02 2.02 2.022.0 2.0

Sammlungskalender 2018
85 nationale Kampagnen geplant

ZEWO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2018SCHWEIZER SAMMLUNGSKALENDER
CALENDRIER SUISSE DES COLLECTES

 1| Internationale Entwicklungszusammenarbeit 
Coopération internationale au développement

ZEWO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2018 SCHWEIZER SAMMLUNGSKALENDER
CALENDRIER SUISSE DES COLLECTES

 2| Inland: Gesundheit, Sucht, Behinderung 
Suisse: santé, toxicomanie et handicap

ZEWO

2018 SCHWEIZER SAMMLUNGSKALENDER
CALENDRIER SUISSE DES COLLECTES

 3| Soziales und soziokulturelles Inland sowie Umwelt- und Artenschutz 
 Activités sociales et socioculturelles en Suisse ainsi que protection  
 de l’environnement et des espèces

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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Drei Umfragen zur Regulierung
Diese Termine sollten NPO 2018 nicht verpassen

1. Mehr Transparenz von Stiftungen 
und Vereinen mit erhöhtem Risiko   
Im Anschluss an die Länderprüfung der 
Schweiz durch die Financial Action Task 
Force (FATF) im Jahr 2016 sind gesetzge-
berische Massnahmen notwendig, um die 
Konformität der schweizerischen Gesetz-
gebung mit den FATF-Standards zu ver-
bessern und damit die Wirksamkeit der 
Bekämpfung der Geldwäscherei und der 
Terrorismusfinanzierung zu stärken. 

Der Bundesrat schickt das Bundesge-
setz zur Stärkung der Wirksamkeit der Be-
kämpfung der Geldwäscherei und der Ter-
rorismusfinanzierung frühestens im  April 
2018 in die Vernehmlassung. Sie dauert 
3 Monate und endet somit frühestens im 
Juli 2018. 

Federführendes Amt ist das Staatsse-
kretariat für internationale Finanzfragen. 

Eine laufende Aktualisierung finden Sie 
hier:
Geplante Vernehmlassung: www.admin.
ch/ch/d/gg/pc/preview.html

Medienmitteilung vom 28. Juni 2017 Bun-
desrat legt Stossrichung für die Folge-
arbeiten zum FATF-Länderbericht über 
die Schweiz fest: www.admin.ch/gov/de/
start/dokumentation/medienmitteilun-
gen.msg-id-67338.html

Bericht über die Risiken im Bereich der 
Geldwäscherei und Terrorismusfinanzie-
rung bei Non-Profit-Organisationen:
www.newsd.admin.ch/newsd/message/
attachments/48921.pdf

Zewo-Forum 4|2016, 2|2016

2. Braucht es neue Regeln zur 
Konsolidierung für NPO?
Die Stiftung FER überprüft zur Zeit ob 
es einen Bedarf gibt Swiss GAAP FER 30 
«Konzernrechnung» zu überarbeiten. Die-
ser Standard regelt unter anderem die 
Konsolidierung. Er ist für Anwender von 
Swiss GAAP FER 21, die andere Organisa-
tionen konsolidieren müssen, verbindlich. 
Gegebenenfalls soll eine überarbeitete 
Fachempfehlung für Konzerne herausge-
geben werden, die die Interessen der ver-
schiedenen Anspruchsgruppen in ausge-
wogener Form berücksichtigt. Die überar-
beitete Fachempfehlung soll sich ins Kon-
zept der Swiss GAAP FER einfügen.

Die Projektgruppe legt den Fokus auf 
folgende Themen:
• Assoziierte Organisationen
• Equity-Methode 
• Akquisition und Devestition / Goodwill
• Kumulierte Fremdwährungsdifferenzen 

(Repatriierung)
Die Öffentlichkeit kann Ihre Meinung bis 
Ende März 2018 kundtun. Dafür steht 
unter www.fer.ch/projekte/swiss-gaap-
fer-30-konzernrechnung ein Fragebo-
gen zur Verfügung. Das Dossier der Ar-
beitsgruppe finden Sie hier: www.fer.ch/
content/uploads/2017/11/20171031_
Workshop1_Konzernrechnungsle-
gung_%C3%9Cberpr%C3%BCfungs-
verfahren-Swiss-GAAP-FER-30_fi-
nal31.10.2017-2.pdf

Gemäss Plan wird die Fachkommission 
der Stiftung FER im Juni 2018 entschei-
den, ob eine Überarbeitung von Swiss 
GAAP FER 30 «Konzernrechnung» gestar-
tet werden soll.   

Für Fragen und Anregungen bezüglich dem 
Überprüfungsverfahren für Swiss GAAP 
FER 30 «Konzernrechnung» wenden Sie 
sich an: 
Patrick Balkanyi, Mitglied des Fachaus-
schusses  /Projektleiter, PwC, Birchstra-
sse 160, 8050 Zürich, Telefon 058 792 26 76

3. Swiss GAAP FER für Subventionen 
Subventionen spielen im heutigen Um-
feld eine wesentliche Rolle, beispielswei-
se im Rahmen von Mitfinanzierungen von 
Tourismus-Infrastruktur, Investitionshil-
fedarlehen, Bürgschaften, Fördergeldern 
des Staates oder Leistungsvereinbarun-
gen. Swiss GAAP FER enthält derzeit keine 
expliziten Regelungen zu Subventionen.  

Die Fachkommission der Swiss GAAP 
FER sieht dazu ein Überprüfungsverfah-
ren vor. Eine Arbeitsgruppe erstellt der-
zeit eine interne Auslegeordnung zum. Die 
Öffentlichkeit soll im Verlauf des Jahres 
2018 in das Überprüfungsverfahren ein-
bezogen werden.  
Die Medienmitteilung zum The-
ma finden Sie hier: www.fer.ch/cont-
ent/uploads/2017/12/Medienmittei-
lung-8.12.2017.pdf

Für Fragen und Anregungen bezüglich 
dem Überprüfungsverfahren zu den Sub-
ventionen wenden Sie sich an: 
Michael Annen, Mitglied des Fachaus-
schusses/Projektleiter, brag | Buchhal-
tungs- und Revisions AG, Bundesstrasse 
3, 6302 Zug, Telefon 041 729 51 00

Der Bundesrat plant Massnahmen, um Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen. Die Stiftung FER überprüft 
ihre Vorgaben zur Konzernrechnung, die unter anderem auch die Konsolidierung für NPO regeln und klärt zudem Regeln für 
Subventionen ab. NPO können im Vorfeld dazu Stellung nehmen.

www.admin.ch/ch/d/gg/pc/preview.html
www.admin.ch/ch/d/gg/pc/preview.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-67338.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-67338.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-67338.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/48921.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/48921.pdf
https://www.zewo.ch/Dokumente/Zewoforum-2016/Zewoforum-416-Individuelles-Prufverfahren-fur-Rezertifizierungen.pdf
https://www.zewo.ch/Dokumente/Zewoforum-2016/Zewoforum-216-NPO-Welt-in-Bewegung.pdf
http://www.fer.ch/projekte/swiss-gaap-fer-30-konzernrechnung
http://www.fer.ch/projekte/swiss-gaap-fer-30-konzernrechnung
https://www.fer.ch/content/uploads/2017/11/20171031_Workshop-1_Konzernrechnungslegung_%C3%9Cberpr%C3%BCfungsverfahren-Swiss-GAAP-FER-30_final31.10.2017-2.pdf
https://www.fer.ch/content/uploads/2017/11/20171031_Workshop-1_Konzernrechnungslegung_%C3%9Cberpr%C3%BCfungsverfahren-Swiss-GAAP-FER-30_final31.10.2017-2.pdf
https://www.fer.ch/content/uploads/2017/11/20171031_Workshop-1_Konzernrechnungslegung_%C3%9Cberpr%C3%BCfungsverfahren-Swiss-GAAP-FER-30_final31.10.2017-2.pdf
https://www.fer.ch/content/uploads/2017/11/20171031_Workshop-1_Konzernrechnungslegung_%C3%9Cberpr%C3%BCfungsverfahren-Swiss-GAAP-FER-30_final31.10.2017-2.pdf
https://www.fer.ch/content/uploads/2017/11/20171031_Workshop-1_Konzernrechnungslegung_%C3%9Cberpr%C3%BCfungsverfahren-Swiss-GAAP-FER-30_final31.10.2017-2.pdf
https://www.fer.ch/content/uploads/2017/11/20171031_Workshop-1_Konzernrechnungslegung_%C3%9Cberpr%C3%BCfungsverfahren-Swiss-GAAP-FER-30_final31.10.2017-2.pdf
https://www.fer.ch/content/uploads/2017/12/Medienmitteilung-8.12.2017.pdf
https://www.fer.ch/content/uploads/2017/12/Medienmitteilung-8.12.2017.pdf
https://www.fer.ch/content/uploads/2017/12/Medienmitteilung-8.12.2017.pdf
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Adlatus berät Hilfswerke
Das Netzwerk stellt sich vor

Adlatus ist ein Netzwerk von 350 ehemaligen Führungskräften und Unternehmern 
aller Fachrichtungen und Branchen. Es ist seit 30 Jahren schweizweit tätig. Es beglei-
tet KMU, soziale Einrichtungen, Stiftungen und NGO mit Beratung, Coaching und 
Interimsmanagement zu günstigen Konditionen.  

 Adlatus hat neu eine Fachgruppe «Behör-
den und NGOs» gegründet und darin seine 
Spezialisten für diesen anspruchsvollen 
Fachbereich zusammengezogen. Damit 
hat es eine neue Kompetenzlinie geschaf-
fen und ist Ansprechpartner für NGOs un-
ter anderem für folgende Bereiche: 
• Interimsmanagement auf allen Ebenen 

und in allen Bereichen
• Fundraising und Spendenmanagement
• Finanzberatung und Buchführung
• Strategische Beratung
• Stiftungsgründungen und juristische 

Beratung

Wie Adlaten arbeiten
Adlaten sind in der Regel kurzfristig ver-
fügbar und können auch in Notfällen zeit-
nah ein Mandat übernehmen. Dies ist vor 
allem dann erforderlich, wenn Mitarbeiter 
ausfallen und ihr Aufgabenbereich keinen 
Aufschub duldet. Es beginnt mit einem 
kostenlosen Erstgespräch mit dem Stif-
tungsrat oder der Geschäftsleitung. Dabei 
werden die Art und die Bedingungen eines 
Einsatzes von Adlatus offen besprochen 
und in einem detaillierten Bericht festge-
halten. Erfolgt daraufhin die Auftragser-

teilung, übernimmt ein mit den erforderli-
chen Kompetenzen ausgestatteter Adlat 
die Ausführung des Mandats zu den ver-
einbarten Konditionen. 

Es kommt immer wieder vor, dass ein lau-
fender Mandatsprozess ergänzende Kom-
petenzen erfordert. In einem solchen Fall 
können von Adlatus die entsprechenden 
Fachleute beigezogen werden. Von Vorteil 
für den Auftraggeber ist dabei, dass das 
Mandat und damit die Gesamtverantwor-
tung in einer und derselben Hand bleiben.

Ein Beispiel aus der Tätigkeit von Adlatus: 
Eine traditionelle NGO war «eingeschla-
fen» und erfüllte ihren Zweck nicht mehr 
aktiv. Adlaten entwickelten im Rahmen 
der geltenden Statuten die neue Strate-
gie einer wirtschaftlichen Beteiligung an 
KMU mit dem Zweck, Arbeitsplätze zu 
schaffen und zu erhalten. Die insgesamt 
fünf Beteiligungen wurden in einer Hol-
ding   zusammengefasst und die Dividen-
den karitativ eingesetzt. Es wurde daraus 
eine Erfolgsstory, weil alle Beteiligten ge-
winnbringend in das Projekt eingebunden 
werden konnten.

Adlatus ist schweizweit in 11 Regionen 
unterteilt. Als Auskunftsstelle bei einem 
Erstkontakt und als Koordinationsstelle 
für die weitere Behandlung einer  Anfrage 
ist ausschliesslich die Region Zürich Agglo- 
meration zuständig (www.adlatus-zh.ch).

KONTAKTINFORMATION 

Jost Peter Leutwyler
Hauserstrasse 18 
5454 Bellikon
Telefon +41 43 535 12 42
Mobile +41 79 205 60 42
> jost.leutwyler@ 
flashcable.ch
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